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V e r o r d n u n g
über die „Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover“

(StiftVO-TiHo)

Vom 17. Dezember 2002

Aufgrund des § 55 Abs. 1 Sätze 1, 3, 4 und 6 des Nieder-
sächsischen Hochschulgesetzes (NHG) vom 24. Juni 2002
(Nds. GVBl. S. 286) und des § 2 Abs. 1 sowie der §§ 3, 6
und 10 des Gesetzes betreffend die Errichtung und Finanzie-
rung von Stiftungen als Träger niedersächsischer Hochschu-
len vom 11. Dezember 2002 (Nds. GVBl. S. 768) wird verordnet:

§ 1

Errichtung und Satzung

(1) 1Unter dem Namen „Stiftung Tierärztliche Hochschule
Hannover“ errichtet das Land Niedersachsen (im Folgenden:
Land) eine rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts (im
Folgenden: Stiftung) mit Sitz in Hannover.

(2) Die Stiftung erhält die aus der Anlage 1 ersichtliche
Satzung.

§ 2

Stiftungszweck

(1) Der Stiftung obliegt die Trägerschaft der Tierärztlichen
Hochschule Hannover (im Folgenden: Hochschule).

(2) 1Die Stiftung unterhält und fördert die Hochschule in
deren Eigenschaft als Körperschaft des öffentlichen Rechts.
2Sie hat zum Ziel, durch einen eigenverantwortlichen und
effizienten Einsatz der ihr überlassenen Mittel die Qualität
von Forschung, Lehre, Studium und Weiterbildung an der
Hochschule zu steigern.

(3) Die Stiftung kann 

1. die Treuhänderschaft für nicht rechtsfähige Stiftungen
übernehmen und 

2. rechtsfähige Stiftungen verwalten,

soweit deren Zwecke mit den Aufgaben der Stiftung vereinbar
sind. 

(4) Die Stiftung kann Gesellschaften des Privatrechts errich-
ten und sich an solchen Gesellschaften beteiligen, wenn deren
Aufgaben mit denen der Stiftung vereinbar sind.

§ 3

Stiftungsvermögen

(1) 1Die in der Anlage 2 aufgeführten Grundstücke gehen
unentgeltlich in das Eigentum der Stiftung über und bilden
das Grundstockvermögen. 2Verpflichtungen, die sich aus dem
Eigentum an diesen Grundstücken ergeben, gehen ebenfalls
auf die Stiftung über. 

(2) Das nach § 56 Abs. 5 NHG auf die Stiftung übergehende
Vermögen wird durch die genehmigte Schlussbilanz der
Hochschule und ihrer Einrichtungen festgestellt. 

(3) Die Forderungen und Rechte sowie die Pflichten der
Hochschule gegenüber dem Land oder Dritten gehen auf die
Stiftung über. 

(4) Die Stiftung ist verpflichtet, das Land gegenüber Dritten
von Verbindlichkeiten freizustellen,

1. die sich infolge des Verlustes des Eigentums der Stiftung
an Sachen oder der Aufgabe der bisherigen Nutzung einer
Sache der Stiftung ergeben und

2. die das Land, vertreten durch die Hochschule, einge-
gangen ist.

2Die Stiftung zahlt mit befreiender Wirkung für das Land die
Bezüge für die Beschäftigten, die nicht zur Stiftung übergehen
oder von ihrem Rückkehrrecht nach § 4 Abs. 4 oder nach § 1
Nr. 2 Abs. 1 Satz 2 der „Vereinbarung zwischen der Nieder-
sächsischen Landesregierung und der Vereinten Dienstleis-
tungsgewerkschaft (ver.di), Landesbezirk Niedersachsen-Bre-
men, und dem Marburger Bund, Landesbezirk Niedersachsen,
zur Errichtung von Stiftungshochschulen“ vom 22. Oktober
2002 (Nds. MBl. S. 975) Gebrauch machen.

(5) 1Die Einnahmen nach § 56 Abs. 3 Satz 1 Nrn. 2 und 3
NHG dürfen auf die Finanzhilfe nach § 56 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1
NHG nicht angerechnet werden. 2Dies gilt auch für die Ein-
nahmen, die die Stiftung aufgrund der wissenschaftlichen
und tierärztlichen Tätigkeit der Hochschule sowie der Inan-
spruchnahme ihres Personals, ihrer Sachmittel und Einrich-
tungen durch Dritte erzielt.

§ 4

Arbeits- und Ausbildungsverhältnisse,
Beschäftigungssicherung

(1) 1Die Stiftung tritt an die Stelle des Landes in den Arbeits-
und Ausbildungsverträgen einschließlich der Verträge mit
Schülerinnen und Schülern, die das Land mit Personen ge-
schlossen hat, die an der Hochschule tätig sind oder aus-
gebildet werden. 2Die Stiftung ist verpflichtet, die nach Satz 1
übernommenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wei-
ter zu beschäftigen. 3Diese Verpflichtung gilt auch gegenüber
den Beschäftigten, die ihr Rückkehrrecht nach Absatz 4 oder
nach § 1 Nr. 2 Abs. 1 Satz 2 der „Vereinbarung zwischen
der Niedersächsischen Landesregierung und der Vereinten
Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), Landesbezirk Nieder-
sachsen-Bremen, und dem Marburger Bund, Landesbezirk
Niedersachsen, zur Errichtung von Stiftungshochschulen“
geltend machen. 4Die Stiftung übt insoweit das Direktions-
recht des Arbeitgebers aus. 5Die Stiftung hat den Übergang
nach Satz 1 den Beschäftigten persönlich in schriftlicher Form
mitzuteilen und dabei die beim Land erworbenen arbeits- und
tarifvertraglichen Rechte anzuerkennen. 

(2) 1Für die Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer und Auszu-
bildenden der Stiftung finden die für die Arbeitnehmerinnen,
Arbeitnehmer und Auszubildenden des Landes geltenden
Tarifverträge Anwendung (§ 58 Abs. 4 Satz 1 NHG). ²Die
Stiftung ist verpflichtet,

1. einem vom Land geführten Arbeitgeberverband, der Mit-
glied in der Tarifgemeinschaft deutscher Länder ist, beizu-
treten sowie

2. zur Sicherung der Ansprüche auf eine zusätzliche Alters-
und Hinterbliebenenversorgung der Beschäftigten sicher-
zustellen, dass die nach der Satzung der Versorgungs-
anstalt des Bundes und der Länder für eine Beteiligungs-
vereinbarung geforderten tatsächlichen und rechtlichen
Voraussetzungen geschaffen werden und erhalten bleiben 

(§ 58 Abs. 4 Satz 2 NHG).

(3) 1Die Stiftung ist für die übernommenen Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer an die „Gemeinsame Erklärung der
Niedersächsischen Landesregierung und der Spitzenorganisa-
tionen der Gewerkschaften zur Staatsmodernisierung und
Vereinbarung nach § 81 NPersVG über die Gestaltung der
Staatsmodernisierung“ (Bekanntmachung vom 27. März 2000,
Nds. MBl. S. 290) insoweit gebunden, als betriebsbedingte
Kündigungen zum Zweck der Beendigung des Arbeitsverhält-
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nisses bei Wegfall des Arbeitsplatzes ausgeschlossen sind.
2Satz 1 gilt nicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
die

1. einen im Sinne der Rationalisierungsschutztarifverträge
zumutbaren Ersatzarbeitsplatz oder eine zumutbare vor-
übergehende Beschäftigung nicht annehmen,

2. eine Vermittlung durch mangelnde Mitwirkung verhin-
dern und damit die angebotene Chance, eine Beschäfti-
gung zu erhalten, nicht wahrnehmen oder

3. einen zumutbaren Arbeitsplatz innerhalb der Landes-
verwaltung nicht annehmen.

3Die Bindung nach Satz 1 erstreckt sich auf eine entsprechen-
de Nachfolgeregelung. 4Sie entfällt, sobald eine entsprechende
Regelung oder Nachfolgeregelung nicht mehr besteht.

(4) 1Nach Absatz 1 Satz 1 übernommene Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis ohne Un-
terbrechung fortbesteht, werden auf ihr Verlangen unter
Wahrung der bei der Stiftung erreichten Lohn- oder Vergü-
tungsgruppe und der Beschäftigungszeit wieder vom Land
übernommen, wenn Schutzbestimmungen dieser Verordnung
oder des Niedersächsischen Hochschulgesetzes in einer Weise
geändert werden, die nicht als eine Änderung der Regelungen
zugunsten des Arbeitnehmers im Sinne des § 4 Abs. 3 des Ta-
rifvertragsgesetzes zu werten sind. 2Dies gilt auch dann, wenn
die Stiftung ihrer Verpflichtung, die beim Land erworbenen
arbeits- und tarifvertraglichen Rechte anzuerkennen und
einem vom Land geführten Arbeitgeberverband, der Mitglied
in der Tarifgemeinschaft deutscher Länder ist, beizutreten,
dauerhaft nicht nachkommt.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend für die auf die
Stiftung zu überführenden Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer des Landes beim Staatlichen Baumanagement Nieder-
sachsen.

§ 5

Beamtenverhältnisse und Beamtenversorgung

(1) 1Die an der Hochschule tätigen Beamtinnen und Beam-
ten setzen das Beamtenverhältnis mit der Stiftung fort. ²Die
Stiftung verfügt die Übernahme; die Verfügung wird mit der
Zustellung an die Beamtin oder den Beamten wirksam.

(2) 1Die Stiftung nimmt in ihrer Eigenschaft als oberste
Dienstbehörde ihrer Beamtinnen und Beamten auch die Auf-
gaben in eigener Zuständigkeit wahr, die durch Rechts-
vorschrift einem Ministerium oder mehreren Ministerien ge-
meinsam oder der Landesregierung zugewiesen sind. 2Die
Stiftung hat die Genehmigung des Landes gemäß § 199 Satz 2
des Niedersächsischen Beamtengesetzes (NBG) für alle Ent-
scheidungen, die nach dem Niedersächsischen Beamtengesetz
oder dem Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) der obersten
Dienstbehörde obliegen.

(3) Die Stiftung hat die Zustimmung zur Einrichtung neuer
Planstellen und zum Wegfall vorhandener Planstellen für
Beamtinnen und Beamte.

(4) Das Land übernimmt es, namens und im Auftrag der
Stiftung insgesamt

1. die Versorgungsleistungen nach § 2 BeamtVG einschließ-
lich der Zahlung der Emeritenbezüge zu erbringen,

2. die Ausgleichszahlungen nach § 107 b BeamtVG zu er-
bringen,

3. die Nachversicherung in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung für ausgeschiedene Beamtinnen und Beamte sowie
sonstige Beschäftigte, denen durch Gewährleistungs-
entscheidung eine Anwartschaft auf Versorgung bei ver-
minderter Erwerbsfähigkeit und im Alter sowie auf
Hinterbliebenenversorgung gewährleistet worden ist und
die unversorgt aus der Beschäftigung ausscheiden, vorzu-
nehmen und 

4. die Erstattung von Nachversicherungsbeiträgen für die ge-
setzliche Rentenversicherung, die andere Dienstherren
von der Stiftung für eine Beschäftigung bei der Stiftung
beanspruchen können, vorzunehmen.

§ 6

Beihilfen

Das Land übernimmt es, namens und im Auftrag der Stif-
tung die  Beihilfeleistungen gemäß § 87 c Abs. 1 NBG und ent-
sprechenden tarifvertraglichen Bestimmungen zu erbringen.

§ 7

Schadenshaftung

(1) 1Das Land übernimmt die Erstattung von Schäden, für
die die Stiftung Schadensersatz nicht erhält oder Schadens-
ersatz zu leisten hat. 2Dies umfasst Personen-, Sach- und Ver-
mögensschäden, insbesondere Risiken, die sich ergeben

1. für das bewegliche und unbewegliche Vermögen aus
Feuer, Wasser, Sturm und Hagel,

2. für das bewegliche Vermögen aus Diebstahl und Beschädi-
gung und

3. für Personen- und Sachschäden aus Betriebshaftpflicht
einschließlich der Haftpflicht für Altlasten.

3Satz 1 gilt nicht, soweit die Stiftung zum Abschluss einer
Versicherung verpflichtet ist.

(2) 1Die Übernahme ist jährlich auf den Gesamtwert des un-
beweglichen Anlagevermögens der Stiftung am 1. Januar des
betreffenden Jahres beschränkt. 2Bagatellschäden bis 10 000
Euro im Einzelfall werden bis zu einer Gesamthöhe von
50 000 Euro pro Geschäftsjahr nicht übernommen. 

(3) Absatz 1 gilt nicht, soweit sich die Stiftung mit Zustim-
mung des für die Hochschulen zuständigen Ministeriums (im
Folgenden: Fachministerium) gegen die Haftung für ein Risiko
versichert hat. 

§ 8

Übergangsvorschriften

(1) 1Sobald die Mitglieder des Stiftungsrats bestellt sind, be-
ruft das Fachministerium den Stiftungsrat zu dessen erster
Sitzung ein. 2Bis eine Vorsitzende oder ein Vorsitzender be-
stimmt ist, leitet das Mitglied des Stiftungsrats nach § 60
Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 NHG die erste Sitzung.

(2) Bis zur ersten Sitzung des Stiftungsrats nimmt das Fach-
ministerium die Aufgaben des Stiftungsrats wahr.

§ 9

In-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2003 in Kraft.

Hannover, den 17. Dezember 2002

Die Niedersächsische Landesregierung

G a b r i e l  O p p e r m a n n




